
tischen S taa t. Auch w ährend eines w eiteren Zirkel
abends im F ebruar, an  dem nu r der A ngeklagte F. 
teilnahm , äußerte  sich dieser in ähnlicher provokato
rischer Weise. A uf Grund ihres V erhaltens w urden die 
A ngeklagten von den staatlichen  O rganen fest
genommen.
Diese Feststellungen beruhen au f den Einlassungen der 
A ngeklagten, die geständig w aren, und den glaubhaften 
A ussagen der anwesenden Zeugen.
Eines der s tä rk s ten  M ittel der anglo-am erikanisch im
perialistischen K riegshetzer und ih rer deutschen H and
langer m it dem Ziel, ihre verbrecherischen K riegspläne 
zu verw irklichen, ist die H etze über den RIAS und an 
dere w estdeutsche Hetzsender. Gerade der K riegs
sender RIAS spielt eine wesentliche Rolle im  Dienste 
der am erikanischen K riegspolitik. M it H ilfe dieses Sen
ders w urden die faschistischen Provokationen am  
17. Jun i 1953 geleitet und A nordnungen gegeben, um 
diesem Putschversuch zum  Gelingen zu verhelfen. Auch 
nach dem 17. Jun i 1953 spielt dieser Sender eine ver
brecherische Rolle, um  die staatliche Basis des deut
schen Volkes in seinem K am pf um  Frieden und E in
heit, die DDR, zu unterhöhlen und zu schwächen und 
zum anderen U nruhe und U nsicherheit in die Bevölke
rung  hineinzutragen. In  übelster Weise werden unsere 
R egierung und die von ih r angeordneten M aßnahm en 
sowie die Völker der Sowjetunion und der Volksdemo
k ra tien  verleum det. Die A ngeklagten erwiesen sich 
nach dem festgestellten  Sachverhalt als willige H and
langer dieses Hetzsenders. Sie versuchten im  Interesse 
der K riegstreiber, die faschistischen Provokationen in 
einem anderen L icht darzustellen, um  som it die jugend
lichen Teilnehm er an  diesen Zirkelabenden zu beein
flussen und bei diesen eine gegnerische Stim m ung ge
gen unsere A rbeiter- und B auernm acht zu erzeugen. 
Bei ih rer H etz tä tigke it haben die A ngeklagten ver
schiedene Form en angew andt und diese H etze teils ge
gen führende S taa tsm änner der DDR, teils gegen un
sere friedliebende dem okratische Entw icklung unserer 
Republik gerichtet, teils aber auch gegen die Sowjet
union. Ih re H etze zielte darauf ab, das V ertrauen  des 
deutschen Volkes in  die Friedenspolitik seiner Regie
rung  zu erschüttern, die durch den neuen K urs spür
bare V erbesserung der Lebenshaltung aller W erktätigen 
m it sich gebracht hat. Die Tatsache, daß die An
geklagten  ihre H etzparolen im  Kreise der anderen Zir
kelteilnehm er vortrugen, und zw ar m it dem B ew ußt
sein, daß diese A ngaben g ar n icht der W ahrheit en t
sprechen, lassen k la r erkennen, daß sie im Sinne der 
KD 38 Abschn. I I  A rt. I l l  A I I I  friedensgefährdende 
Gerüchte verbreiteten. Ih re Handlungsweise ist be
sonders gesellschaftsgefährdend, da sie sich darüber 
im  klaren  waren, daß besonders Jugendliche leicht zu 
beeinflussen sind. Besonders der A ngeklagte F. ver
stand es durch sein ganzes A uftreten, seine Berichte 
so abzugeben, daß bei den anderen Jugendlichen der 
E indruck erschien, daß  diese auf W ahrheit beruhen. 
Aus dem Inhalt ih rer Ä ußerungen ergib t sich, daß sie 
unserer friedliebenden dem okratischen Entw icklung ab 
lehnend bzw. feindlich gegenüberstehen. Sie w aren des
halb nach der KD 38 Abschn. I I  A rt. I l l  A I I I  zu be
strafen .

Bezüglich der S trafzum essung is t der Senat der A uf
fassung, daß die A ngeklagten tro tz  ihres jugendlichen 
A lters m it einer empfindlichen F re iheitsstrafe  belegt 
werden müssen. Mit ihrem  V erhalten stellen sie sich 
außerhalb  all der Jugendlichen, die am  sogenannten 
„Tag X“ und auch in der jetzigen Zeit treu  zu ihrer 
A rbeiter- und B auernregierung stehen und sich t a t 
k rä ftig  fü r die E rha ltung  und Sicherung des Friedens 
einsetzen. Das V erhalten der A ngeklagten is t besonders 
verwerflich, da sie die Vorteile unseres A rbeiter- und 
B auernstaates zw ar entgegennahm en —  sie ha tten

beide einen ausköm m lichen V erdienst —, sich aber 
trotzdem  im In teresse der K riegstreiber gegen unsere
dem okratische Ordnung ste llten ..............  Bezüglich des
A ngeklagten F. ist der Senat der Auffassung, daß eine 
G efängnisstrafe von zwei Jah ren  und sechs M onaten 
geeignet ist, auf den A ngeklagten erzieherisch einzu
w irken und diesen wieder au f den richtigen W eg zu
bringen. ............  Hinsichtlich des A ngeklagten Fe. ist
eine G efängnisstrafe von einem Ja h r  und sechs Mo
naten  ausreichend, aber unbedingt erforderlich, um 
diesem das S trafbare seines Tuns k la r vor Augen zu 
führen.
Beiden A ngeklagten w aren die obligatorischen Sühne
m aßnahm en der KD 38 als notwendige Folge ih rer 
stra fbaren  H andlungen aufzuerlegen.
Die A nrechnung der U ntersuchungshaft bei beiden A n
geklagten  beruht auf § 219 Abs. 2 StPO.
Die Kostenentscheidung erg ib t sich aus § 353 StPO, 
gez. B achert gez. Beyer gez. Bem uth
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in  dieser Sache in U -H aft seit dem 10. Septem ber 1954 
auf Grund des H aftbefehls d. K reisgerichtes Eisenach, 

w ird angeklag t:
se it dem 30. A ugust 1954 bis 9. Septem ber 1954 fo rt
gesetzt handelnd in dem VEB E lektro installation  in 
Ruhla H etze und Verleum dungen gegen die Regierung 
der Deutschen D em okratischen Republik und F unktio
näre der SED verbreitet zu haben.
Durch diese staatsfeindlichen H andlungen sind die 
volksdem okratischen G rundlagen des S taa tes der D eut
schen D em okratischen Republik angegriffen und der 
F rieden des deutschen Volkes gefährdet.
Verbrechen nach: A rt. 6 der V erfassung der Deutschen 
D em okratischen Republik i. V. m it KD 38 Absch. n  
A rt. I l l  A III.

W e s e n t l i c h e s  E r m i t t l u n g s e r g e b n i s  :
Am 30. A ugust 1954 fand in dem VEB E lek tro installa
tion Ruhla eine K urzversam m lung anläßlich der Vor
bereitung der Volkswahlen am  17. Oktober 1954 s ta tt. 
In  dieser sprach der 2. S ekretär der K reisleitung der 
SED Eisenach und suchte nach Beendigung derselben 
die Kollegen an ihren A rbeitsplätzen auf, um  m it ihnen 
zu diskutieren. Dies veran laß te den Beschuldigten, ge
meine H etze gegen diesen F unk tionär zu verbreiten 
und D rohungen gegen diesen auszustoßen. So äußerte  
sich der Beschuldigte, daß er über den Lug und Trug, 
gem eint w ar das R eferat des Funktionärs der SED, so 
au fgereg t sei, daß er nicht fäh ig  sei, w eiterzuarbeiten. 
Diese H etze setzte der Beschuldigte in der F rühstücks
pause, der N achtschicht in der N acht vom 8. Sep
tem ber zum  9. Septem ber 1954 fo rt und äußerte  
sich, daß es ein Glück gewesen sei, daß der F unktionär 
der SED nicht zu ihm  an seinen A rbeitsp latz ge
kommen sei, er w äre gezwungen gewesen, diesen dann 
niederzuschlagen. (Bl. 2 d . A.)
In  gem einer Weise hetzte der Beschuldigte gegen die 
R egierung der Deutschen D em okratischen Republik so
wie gegen die SED und verleum dete die Lebensverhält
nisse in der Deutschen D em okratischen Republik und 
verherrlichte das Adenauer-Regim e in W estdeutsch
land. (Bl. 2, 3, Rücks. 5, 6 d .A .)
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